
Befugnisse Schulleitung Krankheit
Beitrag von „Meerschwein Nele“ vom 10. Oktober 2019 14:25

Zitat von Kapa

Bei Punkt 1 wird nicht viel passieren weil der Kollege sich auch vor Restriktionen der SL
fürchtet.
Bei Punkt 2 ist die Kollegin auch nicht auf Gegenwind aus wie es ausschaut. Könnte ja
das Leben schwerer machen

Dann ist das eben so. Wenn die Kollegin nicht daran interessiert ist, sich selbst mit den
verfügbaren rechtlichen Mitteln zu schützen, d.h. wenn sie sich dazu bewusst entscheidet, ein
Opfer zu sein, warum sollten wir das dann diskutieren?

Jeder macht sich sein eigenes Bett...
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